
 

 
 

  

  Der Bürgermeister 

 
 
Schulverwaltungs- und Sportamt         
          

Sitzungsdrucksache Nr. 164/2009
-öffentliche Sitzung-

 

RAT 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
 
TOP: 

 
Anmeldungen zu den Grundschulen zum Schuljahr 2010/11 

 
 
 Vorgesehene Beratungsfolge:  Termine: 

 Schulausschuss 22.09.2009 

 Rat der Stadt Lüdenscheid 05.10.2009 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Rat beschließt die aus der Anlage zu ersehende Aufnahmekapazität der städt. Grundschulen 

für das Schuljahr 2010/11. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Schulaufsicht und den Schulen im Ein-

zelfall die Bildung einer weiteren Klassengemeinschaft zuzulassen, wenn die sächlichen und per-
sonellen Voraussetzungen gewährleistet sind. 
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Begründung: 
 
Gem. § 84 (1) Schulgesetz vom 27.06.2006 wurden die Schulbezirke für die Grundschulen ab dem 
Schuljahr 2007/08 aufgehoben. Damit wurde für die Erziehungsberechtigten der Grundsatz der Wahl-
freiheit im Bereich der Grundschulen eingeführt. 
 
Dieser Grundsatz der Wahlfreiheit muss im Zusammenhang mit der Regelung des § 46 (3) Schulge-
setz gesehen werden. Danach hat jedes Kind Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung 
nächstgelegenen Grundschule im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität. 
 
Diese festzulegende Aufnahmekapazität (Anzahl der Eingangsklassen) ist für jede Schule vom 
Schulausschuss/Rat zu beschließen. Im Einvernehmen mit dem Schulamt für den Märkischen Kreis 
und den Schulen schlägt die Verwaltung vor, für das Schuljahr 2010/11 die aus der Anlage zu erse-
hende Anzahl der Eingangsklassen festzulegen. Bei der Klassenbildung sind von den Schulen in Ab-
stimmung mit der Schulaufsicht und der Schulverwaltung die Regelungen des Landes zur Klassenbil-
dung, insbesondere die Zahl der Schüler/innen je Lehrerstelle, zu beachten. 
 
Angesichts des derzeit noch nicht bekannten Wahlverhaltens der Eltern bittet die Verwaltung  um 
Ermächtigung, im Einvernehmen mit der Schulaufsicht und den Schulen in Einzelfällen die Bildung 
einer weiteren Klassengemeinschaft zuzulassen, wenn die sächlichen und personellen Vorausset-
zungen gewährleistet sind. Mit dieser Regelung könnte flexibel auf das Wahlverhalten der Eltern rea-
giert werden. 
 
 
 
 
 
 
Lüdenscheid, den      .09.2009  
 
 
In Vertretung: 
 
 
 
Dr. Schröder 
Erster Beigeordneter 
 
 
Anlage: 
 
 
 


